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  Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 

A2 Zentrale Dienste 

Nr. 65 

  15. März 2024 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 

Der Dienstausweis Nr. 803027, ausgestellt für Frau Mag. Anna Stütz, ist in Verlust geraten und wird daher für ungültig 

erklärt. Den Finder bitten wir, die Karte an die Adresse Landesamtsdirektion, 8011 Graz-Burg zu senden oder an die 

nächstgelegene steirische Bezirkshauptmannschaft zu übermitteln. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Die Abteilungsleiterin: 

K l u g  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 66 

ABT10-14952/2014-429 19. März 2024 

Zusatzvereinbarung zum Kollektivvertrag für die Arbeiter*innen  

in den Raiffeisenlagerhäusern in der Steiermark 

Bei der Obereinigungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde unter GZ: ABT10-

14952/2014-429 eine Zusatzvereinbarung zum Kollektivvertrag für die Arbeiter*innen in den Raiffeisenlagerhäusern in 

der Steiermark, welche zwischen dem Österreichischen Raiffeisenverband, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 

1020 Wien, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, 

abgeschlossen wurde, hinterlegt. Dieser Vertrag ist am 1. Jänner 2024 in Kraft getreten. 

Die stellvertretende Vorsitzende der Obereinigungskommission: 

D e  R o j a  

 

Verlautbarungen anderer Behörden 

Agrarbezirksbehörde für Steiermark 

Servicestelle Leoben 

2-F013-LE/65-2024 15. März 2024 

Kundmachung über den Abschluss des Regulierungsverfahrens 

betreffend die Agrargemeinschaft Fritzalm 

Gemäß § 47 Abs. 1 Steiermärkisches Agrargemeinschaftengesetz 1985, LGBl. Nr. 8/1986 i.d.F. LGBl. Nr. 139/2013, wird 

kundgemacht, dass der Bescheid vom 8. Februar 2024, GZ: 2-F013-LE/64-2024, mit welchem das eingeleitete 

Regulierungsverfahren betreffend die Agrargemeinschaft Fritzalm abgeschlossen wurde, in Rechtskraft erwachsen ist. 

Der Amtsvorstand: 

i.V. N i e v o l l  

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert. H
inw

eise zur P
rüfung dieser 

elektronischen S
ignatur bzw

. der E
chtheit des A

usdrucks finden S
ie unter: https://as.stm

k.gv.at



116 Grazer Zeitung, Stück 12, ausgegeben und versendet am 22. März 2024 

 

Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg 

BHDL-111392/2016-13 19. März 2024 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Das Dienstabzeichen B 1166 des beeideten Fischereiaufsichtsorganes Herrn Wolfgang Heußerer, geboren am 

26. August 1983, wohnhaft in 8552 Eibiswald, Aichberg 9a, ausgegeben von der Bezirkshauptmannschaft 

Deutschlandsberg, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Die Bezirkshauptfrau: 

i.V. M o s e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-97920/2024-3 18. März 2024 

Dr. med. Wolfgang Beckmann; Ansuchen um Bewilligung zur Führung 

einer ärztlichen Hausapotheke in 8292 Neudau, Hauptstraße 9; Kundmachung 

Herr Dr. med. Wolfgang Beckmann, Arzt für Allgemeinmedizin, hat um die Bewilligung einer ärztlichen Hausapotheke 

an seinem Berufssitz in 8292 Neudau, Hauptstraße 9, angesucht.  

Nach Maßgabe der §§ 48 und 53 des Apothekengesetzes können die Inhaber von öffentlichen Apotheken ihre etwaigen 

Einsprüche gegen die Errichtung binnen sechs Wochen, vom Tag der Verlautbarung dieser Kundmachung in der „Grazer 

Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“ an gerechnet, bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld mündlich 

oder schriftlich einbringen. Später einlangende Einsprüche werden nicht mehr berücksichtigt. 28/2024 

Die Bezirkshauptfrau: 

i.V. W i e s e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Leoben 

BHLN-22782/2015 20. März 2024 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens sowie Dienstausweises 

Das Dienstabzeichen sowie der Dienstausweis mit der Nummer 3111 des verstorbenen Berg- und Naturwächters Herrn 

Karl Kuchar, geboren am 26. Oktober 1955, zuletzt wohnhaft in 8712 Niklasdorf, sind in Verlust geraten und werden 

hiermit für ungültig erklärt. 

Der Bezirkshauptmann: 

K r a x n e r  
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Sonstige Verlautbarungen 

Drau Wohnbau Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 

Karnerstraße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

 21. März 2024 

Bekanntmachung 

Die Drau Wohnbau, Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Karnerstraße 1, 

schreibt für das Bauvorhaben „9500 Villach, Vassach mit 45 Wohneinheiten, Wohnverbund und Kindertagesstätte“ 

folgende Arbeiten öffentlich aus: 

 Baumeisterarbeiten für Außenanlagen 

 Baumeisterarbeiten 

 Bauschlosserarbeiten 

 Bautischlerarbeiten 

 Bodenlegerarbeiten 

 Dachdecker, Spengler und Bauwerksabdichtungen 

 Elektroinstallationsarbeiten 

 Photovoltaikanlage 

 Epoxidharzbeschichtungen 

 Fliesenlegerarbeiten 

 Gartengestaltung und Landschaftsbau 

 Heizung-Lüftungs-Sanitärinstallationen 

 Holzbau-Dachkonstruktionen 

 Kunststofffenster & Sonnenschutzarbeiten 

 Malerarbeiten 

 Personenaufzüge 

 Pfosten Riegelfassade 

 Spielgeräte, Möblierung und Ausstattungen 

 Trockenbauarbeiten 

 Vorgehängte hinterlüftete Metallfassade 

 WDVS-Fassade 

Die hierfür notwendigen Unterlagen fordern Sie bitte ab dem 25. März 2024 über die E-Mail-Adresse werni@ksw-

wohn.at unter Anführung folgender Daten an: Unternehmen, Ansprechperson, Firmenadresse, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer. Danach wird der Link mit den Ausschreibungsunterlagen zum Download kostenlos zu Verfügung 

gestellt. 

Auf Wunsch können die Unterlagen auch in Papierform gegen Nachnahme (Spesenersatz: € 5,90 Grundgebühr, € 0,22 

je Seite und € 3,50 je Datenträger) versendet werden. 

Die ausgefüllten Angebote sind bis zum 29. April 2024, 11.00 Uhr, in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 

„9500 Villach, Vassach mit 45 Wohneinheiten, Wohnverbund und Kindertagesstätte“ unter Anführung des jeweiligen 

Gewerkes im Büro unserer Gesellschaft abzugeben. 

Die öffentliche Anbotseröffnung findet am gleichen Tag um 14.00 Uhr im Büro der Gesellschaft statt. Anbote, die 

unvollständig bzw. nach diesem Termin einlangen, können nicht mehr berücksichtigt werden und werden 

ausgeschieden. 

Bezüglich der Anbote verweisen wir auf die ÖNORM A 2050 und das Kärntner Wohnbauförderungsgesetz mit den 

gültigen Bestimmungen. 

Für die Drau Wohnbau Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH: 

Dr. Stefan K  O  N  E  C  N  Y  und Mag. Christian P  I  B  E  R  

29/2024 

 

  

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert. H
inw

eise zur P
rüfung dieser 

elektronischen S
ignatur bzw

. der E
chtheit des A

usdrucks finden S
ie unter: https://as.stm

k.gv.at

mailto:werni@ksw-wohn.at
mailto:werni@ksw-wohn.at


118 Grazer Zeitung, Stück 12, ausgegeben und versendet am 22. März 2024 

 

Die GRÜNEN – ALG-Gemeinderatsklub 

14. März 2024 

Prüfungsurteil 

Unsere Prüfung gemäß § 2 der Richtlinie für die Förderung der im Grazer Gemeinderat vertretenen Parteien und die 

Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit der politischen Mandatare hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der 

bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir, dass der Grüne Gemeinderatsklub Graz im Jahr 2023 

ordnungsgemäß in Erfüllung seiner Aufgaben die erhaltenen Förderungsmittel verwendet hat.   

Mag. Clemens C o r t i  a l l e  C a t e n e  

PKF Corti & Partner GmbH 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Mag. Michael K u l m b u r g  

Kulmburg & Partner Wirtschaftsprüfung & 

Steuerberatung GmbH 

30/2024 

 

ÖVP-Gemeinderatsclub, 8011 Graz – Rathaus 

11. März 2024 

Bekanntmachung 

Nach Abschluss unserer pflichtgemäßen Prüfung der Aufzeichnungen und aller dazugehörenden Unterlagen gem. § 2 (2) 

der vom Gemeinderatsclub der ÖVP authentisch interpretierten Richtlinie für die Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit 

der politischen Mandatare 2017 bestätigen wir, dass die Förderungsmittel für die Zeit vom 1. Jänner 2023 bis 

31. Dezember 2023 ordnungsgemäß für die Erfüllung der Aufgaben der politischen Mandatare einschließlich 

Öffentlichkeitsarbeit durch den ÖVP-Gemeinderatsclub der Stadt Graz verwendet wurden. 

Mag.a Petra S c h a c h n e r - K r ö l l  

Schachner & Partner –  

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 

Rechbauerstraße 31, 8010 Graz 

Mag. Dipl. Kfm. Dr. Ernst G r a b e n w a r t e r  

STYRIA TREUHAND- und Revisions-GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

Brockmanngasse 75, 8010 Graz 

31/2024 
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Hinweis über die Erreichbarkeit von Landesdienststellen 
bei Katastrophen, Unfällen u. dgl. 

I. Bezirkshauptmannschaften und Baubezirksleitungen 

1. Während der Dienstzeit (08.00 bis 12.30 Uhr): Telefonnummer im Telefonbuch 

2. Außerhalb der Dienstzeit sind die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung über die 
Polizeiinspektion am Sitz der Bezirkshauptmannschaft erreichbar.  
Entnehmen Sie die Telefonnummer dem Telefonbuch. 
Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 130305, verständigt. 
Die Bezirkshauptmannschaft Leoben wird durch das Bezirkspolizeikommando,  
Tel. (059 1336) 62222, verständigt. 

3. Den Dienst habenden Amtstierarzt (Wutdienst) erfahren Sie bei der Bezirkshauptmannschaft oder 
der zuständigen Polizeiinspektion bzw. über die Landeswarnzentrale Steiermark. 

II. Landeswarnzentrale (Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung) 

Tel. (0316) 877-77 / Information: (0316) 877-4444 / PTA-Anschluss: (0316) 83 53 53 

LWZ-Notruf: 130 / E-Mail: lwz@stmk.gv.at  

Meldestelle für  

 Ölalarm und Chemieeinsätze, 

 Unwetter, Hochwasser, Sturm, 

 Erdbeben, Hangrutschung, Muren-Abgänge, 

 Unfälle mit auftretender Wasser- und Luftverschmutzung 

 Unfälle mit gefährlichen Bränden, 

 Suchaktionen, 

 Strahlenunfälle sowie 

 jede Art von Katastrophen und Schadensereignissen 

Umwelt-Telefon: (0316) 877-3434 

Krisenintervention und Psychosoziale Akutbetreuung (KIT): 0800 500 154 

 

Wichtige Telefonnummern und Informationen 

Corona-Virus-Hotline (Covid-19) der AGES: 0800 555 621 

Gesundheitshotline: 1450 

Pflegehotline des Landes Steiermark: 0800 500 176 

www.gesundheit.steiermark.at  

Mehr unter: https://www.news.steiermark.at/cms/beitrag/12775756/156806358/  

www.news.steiermark.at  

www.verwaltung.steiermark.at  
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